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Beteiligung des Kantons Graubünden am 
Aktienkapital der Crossair AG 

Vom Grossen Rat beschlossen am 27. März 2002 
 

 
 
1. Auf die Vorlage sei einzutreten. 
 
2. Der Kanton Graubünden beteiligt sich am Aktienkapital der neuen 

Crossair AG. 
 
3. Für den Erwerb von rund 20'300 Aktien zum Preis von Fr. 56.-- 

(nominal Fr. 50.--) pro Stück wird ein Kredit von Fr. 1'140'000.-- 
gewährt. 

 
4. Der Kanton erklärt analog den Grossaktionären den Verzicht auf 

Aktienverkauf während 12 Monaten ab 6.12.2001 
(Stillhalteabkommen). 

 
5. Ziffer 3 dieses Beschlusses unterliegt dem fakultativen 

Finanzreferendum. 
 
6. Die Regierung vollzieht diese Beschlüsse. 
 


